
deutlich, daß das Eigentumsrecht nicht ein Rechtsinsti
tut neben anderen ist — ein Eindruck, den das bürger
liche Privatrecht im BGB zur Verschleierung des Klas
sencharakters des Eigentumsrechts und seiner Rolle bei 
der Konservierung bürgerlicher Machtverhältnisse be
wußt provozierte.
Auf die ausschlaggebende Bedeutung der Eigentumsver
hältnisse für alle anderen gesellschaftlichen Verhält
nisse, der Eigentumsrechtsverhältnisse für alle übrigen 
Rechtsverhältnisse haben die Klassiker des Marxismus- 
Leninismus wiederholt aufmerksam gemacht. Es sei 
hier nur auf das bekannte Marx-Zitat hingewiesen: 
„Das bürgerliche Eigentum definieren heißt ... nichts 
anderes als alle gesellschaftlichen Verhältnisse der bür
gerlichen Produktion darstellen.‘713/
Nach M a r x  sind „in der realen Welt ... die Arbeits
teilung und alle übrigen Kategorien ... gesellschaft
liche Beziehungen, deren Gesamtheit das bildet, was 
man heute das Eigentum nennt; außerhalb dieser Be
ziehungen ist das bürgerliche Eigentum nichts als eine 
metaphysische oder juristische Illusion“ 714/ Das gilt 
natürlich entsprechend für die sozialistischen gesell
schaftlichen Verhältnisse.
Darum hat der Entwurf in § 17 Abs. 1 unter Übernahme

/13/ K. Marx, „Das Elend der Philosophie“, in: Marx/Engels, 
Werke, Bd. 4, Berlin 1972, S. 165.
/W K. Marx, Brief an Annenkow, in: Marx/Engels, Werke, 
Bd. 27, Berlin 1963, S. 456.

grundsätzlicher Feststellungen der Verfassung das so
zialistische Eigentum als „ökonomische Grundlage der 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und aller 
Bürger“ herausgearbeitet, es in seinen Erscheinungs
formen als Grundlage aller darauf aufbauenden Rechts
verhältnisse klar definiert (§ 18) und die Ausübung von 
Befugnissen aus dem sozialistischen Eigentum über den 
eigentlichen Gegenstand des Zivilrechts hinausgehend 
geregelt (§ 19). Der Entwurf hat den Schutz des soziali
stischen Eigentums organisiert und dabei gleichzeitig 
Grundsätze aufgestellt, die für alle nachfolgenden Teile 
des Entwurfs zwingendes Recht sind (§§ 20, 21), und 
schließlich das persönliche Eigentum als unmittelbaren 
Gegenstand des Zivilrechts aus dem sozialistischen 
Eigentum abgeleitet (insbesondere § 22 Abs. 1).
Das bisherige Vorgehen in der Lehre, das Eigentums
recht entgegen der Systematik des geltenden Rechts als 
Grundlagenteil des gesamten Zivilrechts darzustellen, 
findet nunmehr seine Stütze im Gesetz selbst.

•

Zusammenfassend ist festzustellen, daß mit dem vor
liegenden Entwurf des Zivilgesetzbuchs den im Ver
laufe von 25 Jahren sozialistischer Zivilrechtswissen
schaft und Zivilrechtsverwirklichung gewonnenen Er
kenntnissen und grundsätzlichen Positionen des sozia
listischen Zivilrechts auf gesetzgeberischem Wege Aus
druck gegeben wurde.

Dr. WILFRIED JOHN, wiss. Assistent an der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin

Zum rechtlichen Schutz der stimmlichen Äußerung
Ein wichtiges Anliegen der Verfassung der DDR i. d. F. 
vom 7. Oktober 1974 ist es, die Persönlichkeit zu schüt
zen und Bedingungen für ihre weitere Entfaltung zu 
schaffen. Dies folgt bereits aus der Grundsatzregelung 
in Art. 2 Abs. 1 Satz 2, wonach der Mensch im Mittel
punkt aller Bemühungen der sozialistischen Gesell
schaft und ihres Staates steht.
Die konkrete Ausgestaltung von Persönlichkeitsrechten 
im einzelnen ist eine bedeutsame Aufgabe unserer Ge
setzgebung. Es wäre jedoch falsch, davon auszugehen, 
daß nur diejenigen Persönlichkeitsrechte in speziellen 
Gesetzen zu regeln sind, die in der Verfassung aus
drücklich aufgeführt werden, wie z. B. das Recht auf 
Ehre (Art. 19), auf Arbeit (Art. 24), auf Schutz der 
körperlichen Unversehrtheit (Art. 30, 35), auf Urheber
schaft (Art. 11). Meines Erachtens sind auch diejenigen 
gesellschaftlichen Beziehungen konkret zu,regeln, die 
sich aus dem allgemeinem Begriff der sozialistischen 
Persönlichkeit als Ganzheit ableiten lassen. Welche Be
ziehungen das sind, hängt vom konkreten Stand der 
gesellschaftlichen Entwicklung ab.
Der Entwurf des Zivilgesetzbuchs sieht in § 7 vor, daß 
jeder Bürger das Recht auf Achtung seiner Persönlich
keit, insbesondere seiner Ehre und seines Ansehens, 
seines Namens, seines Bildes, seiner Urheber-, Neuerer- 
und Erfinderrechte sowie anderer gleichartig geschütz
ter Rechte aus schöpferischer Tätigkeit haben soll. Das 
ist gegenüber dem gegenwärtigen Rechtszustand eine 
wesentliche Konkretisierung, wenn man von der be
währten Regelung des URG über den Schutz der be
sonderen Persönlichkeitsrechte aus der Urheberschaft 
absieht. Notwendig erscheint mir aber auch, unter den 
Persönlichkeitsrechten das Recht auf den Schutz der 
stimmlichen Äußerung ausdrücklich zu nennen, ebenso, 
wie das beim Schutz des Bildes der Fall ist.

Zur Notwendigkeit des rechtlichen Schutzes 
der stimmlichen Äußerung

Die Stimme des Menschen ist untrennbar mit ihrem 
Träger verbunden; sie ist wesentlicher Ausdruck seiner 
Persönlichkeit. Der bewußte Einsatz der Stimme war 
das Mittel, das den Menschen im Prozeß der Arbeit 
befähigte, sich als denkendes Wesen zu etablieren./l/ 
l^ie Persönlichkeit ist immer eine denkende Persönlich
keit, und die Sprache, die — wie das Bewußtsein — „erst 
aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit 
andern Menschen“ entsteht, ist „die unmittelbare Wirk
lichkeit des Gedankens“ 72/

Zum Grundrecht des Menschen auf Schutz der Persön
lichkeit sollte auch der Schutz der stimmlichen Äuße
rung gezählt werden, da dem Bürger die Kontrolle und 
Entscheidung über die Verwendung und Fixierung sei
ner stimmlichen Äußerungen, seines wichtigsten Kom
munikationsmittels, grundsätzlich möglich sein muß./3/

A/ F. Engels („Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des 
Affen“, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 447) hat 
die Rolle der Sprache bei der Menschwerdung eindeutig be
stimmt und u. a. ausgeführt: „Arbeit zuerst, nach und dann 
mit ihr die Sprache — das sind die beiden wesentlichsten An
triebe, unter deren Einfluß das Gehirn eines Affen in das bei 
aller Ähnlichkeit weit größere und vollkommenere eines 
Menschen allmählich übergegangen ist.“
f2l K. Marx/F. Engels, „Die. deutsche Ideologie“, in: Werke, 
Bd. 3, Berlin 1969, S. 30, 432.
/3/ In der juristischen Literatur der DDR ist dieses Problem 
bisher nicht umfassend behandelt worden, obwohl es mit der 
Entwicklung des Tonbandes auf die Tagesordnung gesetzt 
wurde. Lediglich F. Staat („Die Filmsynchronisation in 
urheberrechtlicher und persönlichkeitsrechtlicher Sicht“, Wis
senschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität, Gesell
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 1971, Heft 2, 
S. 205 ff.) hat dazu ausgeführt, daß „die Persönlichkeit in 
ihren verschiedenen Ausdrucksformen, also auch in denen des 
eigenen Bildnisses und der eigenen Stimme als jedem Men
schen immanente Ausdrucksmöglichkeit seiner Persönlichkeit 
verfassungsrechtlich geschützt“ ist.
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